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Beratungsgegenstand (Bezeichnung):

Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt eine Anpassung der Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan

aus dem Jahr 2016 verbunden mit dem schnellmöglichsten Beginn der Umsetzung,

späteste Umsetzung bis maximal 30.09.2022.

Dr. Burchhardt
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Sachverhalt (Begründung):

Bereits im Jahr 2016 wurde ein Gutachten zur Rettungsmittelvorhaltung im Landkreis

Jerichower Land erstellt. Unmittelbar setzte der Landkreis gemeinsam mit dem

Leistungserbringer im Rettungsdienst dieses Gutachten vollumfänglich um.

In den fortfolgenden Jahren stieg das Einsatzaufkommen sämtlicher Rettungsmittel

kontinuierlich an. So konnte ein Anstieg in den Jahren 2016 – 2020 um 3.068 Einsätze

alleinig für Rettungswagen verzeichnet werden.

Eine Folge des Anstieges ist die Verschlechterung in der Erfüllung der gesetzlich

vorgeschriebenen Hilfsfrist (Vgl. RettDG LSA § 7). Der zu erreichende Wert von 95% wurde

im Jahr 2020 mit einer Erfüllung von rund 73% weit verfehlt, ein weiterer rund 5% Abfall wird

für 2021 zu verzeichnen sein.

Um diesen Abfall der Hilfsfristerfüllung entgegen zu treten wurden umfangreiche statistische

und geografische Auswertungen durchgeführt, welche allesamt dazu beigetragen haben, die

in der Lesefassung der Satzung über den Rettungsdienstbereichsplan dargestellten

Anpassungen der Vorhaltungen an Rettungsmitteln vorzunehmen.

Anlagen: - Synopse zur Anpassung des Rettungsdienstbereichsplanes

- Lesefassung angepasster Rettungsdienstbereichsplan

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich: ja nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: /

Planansatz:

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:

= überplanmäßig außerplanmäßig

= Aufwand Auszahlung

Deckung durch Mehrertrag Mehreinzahlung bei

Deckung durch Minderaufwand Minderauszahlung bei

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen:

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)


